
BayModR: 10. Antragstellung

10.   Antragstellung 

1Der Förderantrag (Formblatt BayModR I) ist mit den im Formblatt bezeichneten Anlagen bei der 
Bewilligungsstelle (vergleiche Nr. 11) einzureichen. 2In den Fällen, in denen eine Förderung nach den 
Richtlinien für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) oder 
Einzelmaßnahmen (BEG EM) in Anspruch genommen wird, ist mit dem Förderantrag die Bestätigung eines 
Energieeffizienz-Experten über die Planung der Baumaßnahme zur Erreichung einer Effizienzhaus-Stufe 
nach der BEG WG oder die Antragstellung für die Förderung nach der BEG EM nachzuweisen. 3Die 
Bestätigung muss dabei von einer in der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes 
(www.energie-effizienz-experten.de) aufgeführten Person erstellt worden sein. 4Der Nachweis erfolgt über 
eine Bestätigung der Antragstellung für die BEG Maßnahme oder in Abhängigkeit von der Maßnahme durch 
den Energieeffizienz-Experten gemäß Satz 3.


